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Niederschrift über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neuenkirchen

Sitzungstermin: Dienstag, 22.07.2014

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:30 Uhr

Ort, Raum: Gemeindehaus Ihlenfeld, Am Anger 88, 17039 Neuenkirchen OT Ihlenfeld

Anwesende

 Vorsitz

  Herr Horst Ritschel   Bürgermeister/in  

 Mitglieder

  Herr Peter Hempel-Idziak   Gemeindevertreter/in  

  Frau Christel Jäkel   Gemeindevertreter/in  

  Herr Marian Kruse   Gemeindevertreter/in  

  Herr Jürgen Lenz   Gemeindevertreter/in  

  Herr Frank Pertzsch   Gemeindevertreter/in  

  Herr Ronny Saß   Gemeindevertreter/in  

  Frau Renate Thiessenhusen   Gemeindevertreter/in  

  Herr Alexander Vogler   Gemeindevertreter/in  

Abwesende

 Vorsitz

  Herr Falk Wiskow   1. stellv. Bürgermeister/in entschuldigt

  Herr Max Albrecht   2. stellv. Bürgermeister/in entschuldigt

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
 

2. Einwohnerfragestunde
 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung
 

4. Billigung der Sitzungsniederschriften vom 13.05.2014 und 24.06.2014
 

5. Bericht des Bürgermeisters
 



Protokoll über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen am 22.07.2014 Seite: 2/7

6. Anfragen der Gemeindevertreter
 

7. Beschluss zur Auftragsvergabe Erweiterung Wohngebiet Bienenweg 
Neuenkirchen, LOS 1 Straßenbau mit 
Beleuchtung, 1. Ausbaustufe Baustraße
VO-34-BA-2014-103

8. Beschluss über die Fischereiordnung der Gemeinde Neuenkirchen
VO-34-OA-2014-105

9. Beschluss über die Entgeltordnung zur Fischereiordnung der Gemeinde 
Neuenkirchen
VO-34-OA-2014-104

10. Vergabe der Leistung für das Vorhaben: "Erneuerung Brückenbeläge und 
Geländer der Brücken Radweg Neubrandenburg-Neverin"
VO-34-BA-2014-102

11. Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung
VO-34-HA-2014-099

P r o t o k o l l:

Öffentlicher Teil:

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit

 

Herr Ritschel eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gemeindevertreter und Gäste. Die 
Gemeindevertreter wurden ordnungsgemäß zur Gemeindevertretersitzung eingeladen. Es 
sind 9 von 11 Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

zu 2 Einwohnerfragestunde  

Es waren keine Einwohner anwesend.

zu 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  

Herr Ritschel beantragt die Tagesordnung im öffentlichen Teil um folgende 
Tagesordnungspunkte zu erweitern:

- Beschluss zur Auftragsvergabe Erweiterung Wohngebiet Bienenweg Neuenkirchen, 
Los 1 Straßenbau mit Beleuchtung, 1. Ausbaustufe Baustraße 

- Beschluss über die Fischereiordnung der Gemeinde Neuenkirchen
- Beschluss über die Entgeltordnung zur Fischereiordnung der Gemeinde 

Neuenkirchen

Die Änderungen der Tagesordnung werden mit folgendem Ergebnis bestätigt: einstimmig 

zu 4 Billigung der Sitzungsniederschriften vom 13.05.2014 
und 24.06.2014

 

Die Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 13.05.2014 lag den Gemeindevertretern 
vor.

Sie wurde mit folgendem Ergebnis bestätigt: 3 Ja Stimmen 5 Enthaltung
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Die Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 24.06.2014 lag den Gemeindevertretern 
vor.

Sie wurde mit folgendem Ergebnis bestätigt: einstimmig

zu 5 Bericht des Bürgermeisters  

Der Bürgermeister informiert über folgende Themen:
1. Eine Mängelanzeige des Ordnungsamtes Neverin zu Löschwasserentnahmestellen. 

Der Hydrant im Kreuzungsbereich Neveriner Straße/ Warliner Straße/ Stavener 
Straße kann nur bedingt erreicht werden. Außerdem ist die Zufahrt zum Waldteich an 
der Kirche Ihlenfeld schlecht möglich. Nach Aussage von Herrn Pertzsch, ist der 
Hydrant in Neuenkirchen erreichbar, dass Protokoll der Löschwasserschau durch die 
FFw Neuenkirchen/Ihlenfeld ist nicht eindeutig formuliert. Der Waldteich ist ebenfalls 
erreichbar, in Trockenperioden jedoch nicht als Entnahmestelle geeignet. 

2. Das auf einer Feldausfahrt errichtete Gartenhaus an der Schloßstraße/ Am 
Papenbrook wurde auf einem Privatgrundstück errichtet. Die Baugenehmigung ist 
von Amtswegen zu prüfen.

3. Eine Überprüfung der Badewasserqualität des Tiefsees ergab, dass dieser zum 
Baden geeignet ist. Es gibt keine mikrobakteriologische Belastung. 

4. Es liegt eine Bitte des Wasser- und Bodenverbands „Obere Havel/ Obere Tollense“ 
vor, aus dem Amtsbereich Neverin Schaubeauftragte und eine Person für die 
Mitarbeit im Vorstand vorzuschlagen.
Herr Ritschel schlägt vor, Herrn Max Albrecht, als Schaubeauftragten und 
Vorstandsmitglied beim Wasser- und Bodenverband zu benennen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

5. Durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
wurden die Wohnungsverwaltungen des Amtsbereichs Neverin geprüft.
Bei der Prüfung wurden verschiedene Mängel festgestellt. Unter anderem wurden die 
Verträge zwischen dem Amt Neverin und der Wohnungsverwaltung geschlossen, 
statt zwischen der Gemeinde und der Wohnungsverwaltung. 

Die Verträge mit den Wohnungsverwaltungen werden zum 31.12.2014 gekündigt und neu 
ausgeschrieben.   

zu 6 Anfragen der Gemeindevertreter  

Frau Thiessenhusen informiert, dass viele Besucher des Tiefsees über die Feldzufahrt direkt 
mit dem Auto bis zum See fahren und ihr Auto nicht auf dem Parkplatz abstellen. Dadurch 
kommt es oft zu gefährlichen Situationen auf dem kreuzenden Radweg. 
Es ist zu prüfen, ob ein Durchfahrtsverbot Schild oder ein Hinweisschild zum kreuzenden 
Radweg aufgestellt werden darf.  

Frau Jäkel beschwert sich über die schlechte Reinigung in den kommunalen Wohnblöcken in 
Ihlenfeld.
Zu einer der folgenden Sitzungen sollen sich die Gemeindevertreter eine Meinung bilden, ob 
die Reingung wieder durch die Mieter selbst durchzuführen ist oder weiterhin eine externe 
Person für die Reinigung in Anspruch genommen wird. 

Herr Pertzsch informiert, dass von einem Grundstück an der Kreisstraße in Neuenkirchen 
zwischen dem Neubau und dem Sportplatz Unkraut bis auf die Straße ragt. 
Nach kurzer Diskussion wird festgestellt, dass sich das Grundstück in Gemeindeeigentum 
befindet.
Durch Herrn Ritschel wird der Gemeindearbeiter mit Rasenmaht und dem Heckenschnitt 
beauftragt. 
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Herr Saß erkundigt sich nach dem Gehweg Am Papenbrook. Dieser ist noch nicht vollständig 
bis zur Kreisstraße fertiggestellt.
Herr Ritschel erklärt, dass die Straße durch den Erschließungsträger noch nicht an die 
Gemeinde Neuenkirchen übertragen wurde und die Gemeinde so keinen Einfluss auf die 
Fertigstellung des Gehweges hat. 
Durch das Bauamt Neverin sind Maßnahmen zum Abschluss der Maßnahme in die Wege zu 
leiten.  

zu 7 Beschluss zur Auftragsvergabe Erweiterung 
Wohngebiet Bienenweg Neuenkirchen, LOS 1 
Straßenbau mit 
Beleuchtung, 1. Ausbaustufe Baustraße

VO-34-BA-2014-103 

Herr Lenz stellt die Beschlussvorlage kurz vor. 
Herr Ritschel ergänzt, dass sich die Stadtwerke Neubrandenburg an den Kosten für 
Gasversorgungsleitungen beteiligen. 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die Auftragsvergabe zum Vorhaben „Erweiterung 
Wohngebiet Bienenweg in Neuenkirchen, LOS 1 Straßenbau mit Beleuchtung, 1. 
Ausbaustufe Baustraße an die Firma Baukontor Lange Feldberg GmbH, Küstersteig 13
OT Feldberg, 17258 Feldberger Seenlandschaft mit einer Bruttoauftragssumme  von 
36.360,55 €.
Das Vorhaben wurde beschränkt ausgeschrieben. Es wurden 6 Firmen zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert. Bis zur Submission am 10. 07. 2014 reichten 3 Firmen ein Angebot 
ein.
Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Baukontor Lange Feldberg GmbH 
eingereicht. Die Firma verfügt über die erforderliche Sachkunde und Leistungsfähigkeit.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 9
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu 8 Beschluss über die Fischereiordnung der Gemeinde 
Neuenkirchen

VO-34-OA-2014-105 

Herr Ritschel schlägt vor, die vorliegende Fischereiordnung wie folgt zu ändern.
Der Geltungsbereich sollte sich über den Krummen See (Gemarkung Ihlenfeld, Flur 1, 
Flurstück 1) und den Tiefsee (Gemarkung Ihlenfeld, Flur 1, Flurstück 7 erstrecken. In § 3 
sollte der letzte Absatz: „Die Gemeinde Neuenkirchen erteilt Angelberechtigungsscheine nur 
an Bürger der Gemeinde Neuenkirchen“, gestrichen werden. Fischereiordnungshüter nach § 
5 sollten durch den Bürgermeister statt durch die Gemeindevertretung berufen werden 
können.
Die Gemeindevertretung beschließt den folgenden Beschluss mit den genannten 
Änderungen mit folgendem Ergebnis. 

Beschluss:
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Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung die 
Fischereiordnung der Gemeinde Neuenkirchen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 9
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu 9 Beschluss über die Entgeltordnung zur 
Fischereiordnung der Gemeinde Neuenkirchen

VO-34-OA-2014-104 

Herr Ritschel schlägt folgende Entgelthöhe für die Angelberechtigungen vor: Jahreskarte 
30,00 €, Monatskarte 15,00 €, Wochenkarte 10,00 €, Tageskarte 5 €.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung die 
Entgeltordnung zur Fischereiordnung der Gemeinde Neuenkirchen. 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 8
Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu 10 Vergabe der Leistung für das Vorhaben: "Erneuerung 
Brückenbeläge und Geländer der Brücken Radweg 
Neubrandenburg-Neverin"

VO-34-BA-2014-102 

GFK-Platten dienen als Bodenbelag, dass Geländer wird aus Stahl gefertigt.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung den Auftrag zur 
Realisierung der Leistungen zur Erneuerung der Brückenbelege und Geländer der Brücken 
Radweg Neubrandenburg- Neverin an die Firma

NEUMONTA
Neubrandenburger Montage GmbH
Ihlenfelder Straße 136
17034 Neubrandenburg

Mit einer Angebotssumme von 13.524,35 € Brutto zu vergeben.
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Zur Angebotsabgabe wurden drei Firmen aufgefordert:
- NEUMONTA GmbH                       = 13.524,35 €
- Metallbau Ramm                            = 23.443,00 €
- Heppner, Dietrich                           =  21.427,68 €

Die Firma NEUMONTA hat das wirtschaftlichste Angebot eingereicht.
NEUMONTA ist fachlich qualifiziert und hat im Bereich des Amtes Neverin bereits Aufträge 
realisiert.   

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 9
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu 11 Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung VO-34-HA-2014-099 

Herr Ritschel schlägt folgende Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung vor.
§ 3 Absatz 3: „Bild- und Tonaufzeichnungen, sowie Bild- und Tonübertragungen der 
öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung durch Presse, Rundfunk und anderer Medien 
sind nur zulässig, soweit kein Gemeindevertreter widerspricht.“
§ 4 Absatz 1: „Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, sind dem 
Bürgermeister….“
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt die folgende 
Beschlussvorlage mit nachfolgendem Ergebnis.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neuenkirchen beschließt auf ihrer heutigen Sitzung die 
Geschäftsordnung in der beiliegenden Fassung.

Begründung:
Die bisher gültige Geschäftsordnung wurde am 11.10.1994 beschlossen.
In der überarbeiteten Geschäftsordnung, die dem Muster des Städte- und Gemeindetages 
entspricht, werden unter anderem Regelungen zu folgenden Angelegenheiten getroffen:

- Bild- und Tonaufzeichnungen durch Presse, Rundfunk und andere Medien
- Bild- und Tonübertragungen
- Umgang mit personenbezogenen Angaben
- die Bestellung von Stimmzählern für die Durchführung geheimer Wahlen
- die gesonderte Niederschrift zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten
- die Bereitstellung der Niederschriften im Internet

der komplette Bereich –Datenschutz-

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 11
davon anwesend: 9
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
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Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Bürgermeister/in
Herr Nils Alexander 
Schriftführer/in
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